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Nr. 
Schriftliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 35 „Alte Konservenfabrik“ der Stadt 
Tönning gemäß § 4 (1) BauGB 
Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden 

Abwägungsvorschlag 
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1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahmen werden beachtet. 
 
Zu 1.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Land spricht hier eine Problematik an, die nach Meinung der Stadt Tönning 
besonders für die Inseln und die bevorzugten Wohnlagen in Küstennähe zutrifft. Nach 
Einschätzung der Stadt Tönning besteht die Gefahr des Verdrängens der einheimischen 
Bevölkerung durch die Nutzung des neu geschaffenen Wohnraumes als Zweitwohnung 
oder Spekulationsobjekt nicht so stark, so wie es z.B. auf den Inseln festzustellen ist. 
Zumal es sich bei diesem Vorhaben um ein relativ kleines Gebiet mit max. 10 -11 
Wohneinheiten handelt, von denen 4 als Ferienwohnungen genutzt werden sollen. Eine 
Abwanderung der Bevölkerung ist nicht zu erwarten, da im Stadtgebiet ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung steht. Die Stadt Tönning unterstützt nach wie vor den Bau 
höherpreisiger Wohnungen im Plangebiet. Bezahlbarer Wohnraum soll in anderen 
Bereichen der Stadt realisiert werden. Es wird somit kein Handlungsbedarf für eine 
langfristige Sicherung von Dauerwohnungen oder einer touristischen Nutzung gesehen. 
Die Festsetzungen der zulässigen Art der Nutzung in der Satzung sind ausreichend.  
 
Zu 1.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Planung wurde bereits 
intensiv mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 
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2. 
 
 
 
 
2.1. 
2.1.1 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
2.2. 
 
2.2.1 
 
 
2.2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.1 
Der alte Baumbestand befindet sich zwar innerhalb der Blockrandbebauung („Neustadt“ / 
„Fischerstraße“ / „Am Hafen“ / „Schleusenstraße“), hier jedoch nicht innerhalb des 
Geltungsbereichs.  
 
Zu 2.1.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Es wird ein entsprechender Passus 
in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
 
Zu 2.2.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Stadt Tönning prüft derzeit die 
mögliche Regenwasser-Einleitungsmenge. Der „Überschuss“ soll auf dem Grundstück 
zurückgehalten werden. 
 
Zu 2.2.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wurden bereits ein Bodengutachten und 
Laboranalysen erstellt. Auffälligkeiten wurden bislang nicht festgestellt. Es wird nun geprüft, 
ob zusätzliche Untersuchungen vorgenommen werden müssen. 
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2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 
 
 
2.3.2 
 
 
 
2.3.3 
 
 
 
 
 
 
2.3.4 
 
 
2.3.5 
 
 
 
2.3.6 
 
 
 
2.3.7 

 

 
 
Zu 2.3.1 
Das Plangebiet stellt sich derzeit als brachliegendes Fabrikgelände mit verschiedenen 
baufälligen Gebäuden und einem fast vollständig versiegelten Innenhof dar. Der das 
Plangebiet umgebende Innenhofbereich des aus „Neustadt“, „Fischerstraße“, „Am Hafen“ 
und „Schleusenstraße“ bestehenden Blocks ist überwiegend durch Gärten geprägt.  
Die Breite der historischen Fluchten der vorhandenen Bebauung lässt sich nicht auf die 
Bebauung des Innenhofs übertragen. Die daraus entstehenden Gebäude wären zu schmal, 
um den Anforderungen an gesunde und zeitgemäße Wohnverhältnisse zu entsprechend. 
Es soll vielmehr das Ziel verfolgt werden, den Innenhof locker zu bebauen und möglichst 
große Bereiche zu entsiegeln. Im nördlich benachbarten Blockinnenbereich lässt sich diese 
Vorgehensweise ebenfalls ablesen. 
 
Zu 2.3.2 
Das ca. zwanzig Jahren außer Betrieb befindliche Gelände der ehemaligen 
Krabbenkonservenfabrik ist derzeit nahezu komplett versiegelt. Der alte Gebäudebestand 
verfällt zunehmend. Für den Innenhof sind der Abriss der vorhandenen Gebäude und das 
Entsiegeln geplant. Diese Fläche soll voraussichtlich mit zwei Doppelhäusern für insgesamt 
4 Wohneinheiten bebaut werden. Der übrige Bereich soll zum einen dem ruhenden Verkehr 
zugeordnet und zum anderen begrünt werden. Die Stellplätze werden direkt den 4 
Wohneinheiten des Innenhofs und den 2 - 3 Wohneinheiten an der Straße „Neustadt“ 
zugeordnet. Da die Stadt Tönning einen Stellplatzschlüssel von mindestens 1,5 Stellplätzen 
je Wohneinheit fordert, wird hier die Unterbringung von mindestens 10 Stellplätzen 
erforderlich. Durch die direkte Zuordnung zu den im Geltungsbereich befindlichen 
Wohnungen soll eine ruhige Wohnlage im Innenhof gewährleistet werden, die nicht durch 
einen häufig wechselnden Personenkreises gestört wird. Insgesamt wird eine Fläche von 
rund 810 m² entsiegelt, so dass der dort vorhandene Boden einen Teil seiner 
Bodenfunktionen zurück erhält. Die Stadt Tönning sieht in diesem Projekt eine deutliche 
Aufwertung der Qualität des Blockinnenbereichs sowohl für den Plangeltungsbereich als 
auch für die benachbarten Bereiche.  
 
Zu 2.3.3 
Seitens der Stadt Tönning ist es nicht gewünscht, den Innenhof dem Tourismus zuzuordnen. 
Hier soll das Wohnen im ruhigen Blockinnenbereich ermöglicht werden. Da der ruhende 
Verkehr gerade in dieser zentralen Ortslage geregelt werden muss, kann dieser nur im 
Innenhof angeordnet werden. In den engen Straßen der Innenstadt ist eine Unterbringung 
der erforderlichen 1,5 Stellplätze je Wohneinheit nicht möglich. 
Die Stadt hat sich für die Realisierung eines allgemeinen Wohngebiets entschieden. Gerade 
in diesem zentralen Bereich Tönnings sollen die entsprechenden Nutzungen zulässig sein.  
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Zu 2.3.4 
Planungsabsichten seitens der Besitzer der umliegenden Grundstücke sind der Stadt nicht 
bekannt.  
Die Stadt will daher dem Investor nicht vorschreiben, dass für eventuelle Überplanungen in der 
Zukunft bereits Erschließungsmöglichkeiten vorgesehen werden müssen. Zumal die Zuschnitte 
der umliegenden Grundstücke lang und sehr schmal sind, so dass sich für sinnvolle Planungen 
mehrere Besitzer zusammenschließen müssten. Bei dem Plangebiet stellt sich eine andere 
Situation dar. Hier handelt sich um ein ehemaliges Fabrikgelände. Aufgrund seiner Größe lässt 
es sich unabhängig von den umliegenden Grundstücken behandeln. 
Der Innenhof soll zudem gerade zu Gunsten der umliegenden Gärten möglichst ruhig gehalten 
werden. Eine große Zufahrt, die der Erschließung des gesamten Blockinnenbereichs dient, ist 
daher nicht gewünscht. 
 
Zu 2.3.5 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Kreis spricht hier eine Problematik an, die nach Meinung der Stadt Tönning besonders für 
die Inseln und die bevorzugten Wohnlagen in Küstennähe zutrifft. Nach Einschätzung der 
Stadt Tönning besteht die Gefahr des Verdrängens der einheimischen Bevölkerung durch die 
Nutzung des neu geschaffenen Wohnraumes als Zweitwohnung oder Spekulationsobjekt nicht 
so stark, so wie es z.B. auf den Inseln festzustellen ist. Zumal es sich bei diesem Vorhaben 
um ein relativ kleines Gebiet mit max. 10 -11 Wohneinheiten handelt, von denen 4 als 
Ferienwohnungen genutzt werden sollen. Eine Abwanderung der Bevölkerung ist nicht zu 
erwarten, da im Stadtgebiet ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht. Die Stadt Tönning 
unterstützt nach wie vor den Bau höherpreisiger Wohnungen im Plangebiet. Bezahlbarer 
Wohnraum soll in anderen Bereichen der Stadt realisiert werden. Es wird somit kein 
Handlungsbedarf für eine langfristige Sicherung von Dauerwohnungen oder einer touristischen 
Nutzung gesehen. Die Festsetzungen der zulässigen Art der Nutzung in der Satzung sind 
ausreichend. 
 
Zu 2.3.6 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung zur Art der Nutzung wird 
entsprechend geändert. 
 
Zu 2.3.7 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung der Bezugshöhe wird entsprechend 
geändert. 
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2.3.8 
 
2.3.9 
 
 
 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 
2.4.2 
 
2.4.3 
 
2.4.4 
 
 
2.4.5 

 

Zu 2.3.8 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die örtlichen Bauvorschriften wurden 
entsprechend vervollständigt. 
 
Zu 2.3.9 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Zu 2.4.1 
Die Stadt Tönning sieht in der lockeren Bebauung im Innenhof keinen Widerspruch zu der im 
Stadtkernatlas hervorgehobenen Kleinmaßstäblichkeit. In den benachbarten Bereichen 
befinden sich im Blockinnenbereich Gärten und Nebenanlagen. Bei dem Plangebiet stellt sich 
eine andere Situation dar. Hier handelt sich um ein ehemaliges Fabrikgelände. Aufgrund seiner 
Größe wird es unabhängig von den umliegenden Grundstücken betrachtet. Zu Gunsten des 
gesunden und zeitgemäßen Wohnens und der diesen Bereich umgebenden 
Blockrandbebauung hat sich die Stadt für diese Art der Bebauung entschieden. Des Weiteren 
ist der Innenhof aufgrund der weitgehend geschlossenen Blockrandbebauung von außen nicht 
einsehbar. Das Straßenbild in den Straßen „Neustadt“ und „Fischerstraße“ wird nicht 
beeinträchtigt. 
Da gerade in den Innenstädten der ruhende Verkehr ein großes Problem darstellt, setzt die 
Stadt Tönning einen Stellplatzschlüssel von 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit für die Bebauung 
an der „Neustadt“ und im Innenhof fest. Diese Stellplätze sollen im Blockinnenbereich 
angesiedelt werden. Aufgrund der direkten Zuordnung zu dem Plangebiet kann für den 
Innenbereich die Nutzung durch einen häufig wechselnden Personenkreis ausgeschossen 
werden. 
 
Zu 2.4.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eindeutige Vorgaben zu Materialien und 
Ausführungen wurden in die örtlichen Bauvorschriften eingearbeitet.  
 
Zu 2.4.3 
Zum besseren Verständnis wurden die Ansichten zur Abstimmung der unteren 
Denkmalschutzbehörde nachgereicht. Bei gemeinsamen Gesprächsterminen wurde der 
Entwurf abgestimmt. 
 
Zu 2.4.4 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die geplante Bebauung wurde mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 
 
Zu 2.4.5 
Die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans und der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wurden entsprechend vervollständigt. 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
 
 
 
2.5.1 
 
 
 
 
2.5.2 
 
 
 
2.5.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.5.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Der ursprüngliche Ansatz, die 
Baulücke zur Straße komplett zu schließen und eine Tordurchfahrt zum Innenhof vorzusehen, 
wurde dementsprechend verworfen. 
 
Zu 2.5.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Zu 2.5.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
 
 
 
4.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Vorhabenträger hat bereits Kontakt zu Frau Dr. Klooß aufgenommen. Da aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit das Erstellen von Kellergeschossen nicht sinnvoll ist, erfolgt im Zuge der 
Erdarbeiten kein tiefer Eingriff in den Boden. Frau Dr. Klooß rechnet daher nicht mit Funden, 
behält sich jedoch die Entscheidung eventueller Untersuchungen vor. Vor Beginn der 
Erdarbeiten ist rechtzeitig Rücksprache mit ihr zu halten. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.1 
Der Hinweis wird beachtet und in die Planunterlagen aufgenommen. 
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5.2 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 
 

 

 
 
Zu 5.2 
Die Möglichkeit, die Kleinteiligkeit der benachbarten Bebauung in das Blockinnere 
aufzunehmen, wurde geprüft. Die Stadt Tönning sieht in der lockeren Bebauung im Innenhof 
keinen Widerspruch zu der im Stadtkernatlas hervorgehobenen Kleinmaßstäblichkeit. In den 
benachbarten Bereichen befinden sich im Blockinnenbereich Gärten und Nebenanlagen. Bei 
dem Plangebiet stellt sich eine andere Situation dar. Hier handelt sich um ein ehemaliges 
Fabrikgelände. Aufgrund seiner Größe wird es unabhängig von den umliegenden Grundstücken 
betrachtet. Zu Gunsten des gesunden und zeitgemäßen Wohnens und der umgebenden 
Blockrandbebauung hat sich die Stadt gegen eine kleinmaßstäbliche Bebauung entschieden.  
Der Innenhof ist aufgrund der weitgehend geschlossenen Blockrandbebauung von außen nicht 
einsehbar. Das Straßenbild in den Straßen „Neustadt“ und „Fischerstraße“ wird nicht 
beeinträchtigt.  
Eine serienmäßige Standardbebauung ist für den Innenhof nicht vorgesehen. Vielmehr ist 
geplant, hier hochwertige Doppelhäuser mit Pultdach und Dachterrassen nach Westen 
anzuordnen. 
Im nördlich benachbarten Blockinnenbereich lässt sich eine ähnliche Vorgehensweise ablesen. 
 
Zu 5.3 
Die „Fischerstraße“ ist eine enge Straße, die keine Abstellmöglichkeit von PKW im Straßenraum 
zulässt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich bereits mehrere Garagen im 
Erdgeschoss. An der Möglichkeit, die PKW auch Geltungsbereich in der „Fischerstraße“ im 
Erdgeschoss des jeweiligen Gebäudes abzustellen möchte und muss die Stadt festhalten. Die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs stellt im Innenstadtbereich ein großes Problem dar. Den 
Wohneinheiten müssen daher Stellplätze direkt zugeordnet werden.  
Derzeit prägen die ehemaligen Fabrikgebäude dieses Gebiet. Mit der aktuellen Planung wird 
dieser Bereich kleinmaßstäblich überplant. Die Anordnung und Ausbildung der geschlossenen 
Garagentore soll dem nicht widersprechen. Vielmehr sollen sich die Garagentore in die Fassade 
einfügen. 
In mehreren Besprechungsterminen sind die Ansichten, Grundrisse und Schnitte mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt worden. Zum besseren Verständnis werden diese den 
Unterlagen zum Vorhaben- und Erschließungsplan angehängt. 
 
Zu 5.4 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Die örtlichen Bauvorschriften 
wurden dementsprechend angepasst. 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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9. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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12. 
 
 
 
 
12.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Um die Lage der Leitungen abzufragen wurde eine Leitungsanfrage getätigt. 
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13. 
 
 
 
13.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 13.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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14. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zu 14. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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15. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 15. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 16. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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17. 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 17. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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18. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 18. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 19. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 20. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 21. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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